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§ 33 
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Text 

§ 33. 

(1) Die in den § 25 und 27 hinsichtlich der Geschäftsführer getroffenen Anordnungen finden auch auf den 
Aufsichtsrat Anwendung. 

(2) Sind die Mitglieder des Aufsichtsrates zugleich mit Geschäftsführern zum Ersatze eines Schadens 
verpflichtet, so haften sie mit diesem zur ungeteilten Hand. 


